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Wer jedoch den vorgeſchriebenen Rekurs- nicht einlegt, der
ErfGA wieder der Zenſur aber jemand die erhaltenen
Weiſungen nicht aus, dann tritt die Zenſur nicht eln

Dieſe Abſolutionsvollmachten aber können nur1N fOr O intern0 ausgeübt werden
In dieſen Beſtimmungen tritt uns as alte Recht MN ſeinen

Grundzügen entgegen. Zugleich aber wir auch, wie die Er
fahrungen, welche die 1 Im Qufe der Zeiten geſammelt hat,
m manchen Punkten eine weitere Ausgeſtaltung herbeigeführt haben
Dieſe Abänderungen önnen allerdings öfters nuLl feſtgeſtellt werden
durch aufmerkſames Udrum des odex Noch größere orgfa
und Aufmerkſamkeit aber iſt nötig, QAus manchmal anſcheinendunbedeutenden Aenderungen die wichtigen Folgerungen ziehen
Hier bietet ſich ſi noch ein weites, dankbares Feld für die
wiſſenſchaftliche Durchdringung und Bearbeitung des Koden Sein
Erſcheinen hat das kirchenrechtliche Studium nicht überflüſſig
gemacht, ondern, wie die Zukunft immer beſſer zeigen wird, ih
einen mächtigen Antrieb gegeben.

Erziehungstätigkeit und Uchmisen
In den Dereinigten Itaaten Uordamerikas.

Von Rev Schulze H/ D., St. Franeis, Wis.,
Fortſetzung.)

Die öffentlichen Schulen in der Kolonialzeit und auch noch auf
ſpätere Jahrzehnte hinaus Schöpfungen der Gemeinde, der
bürgerlichen oder religiöſen, die Qus eigener Initiative der Gemeinde⸗
mitglieder hervorgegangen und deshalb von der betreffenden Ge
meinde allein reguliert wurden Mit der Entwicklung des Landes
trat auf dem Schulgebiete In dieſer Beziehung eine Aenderung eyn.
Man begann die Schulen organiſieren, erſt indem man eine County
(Kreis)⸗Schulbehörde chuf und dann auch dadurch, daß man die
Spitze des Staates Beamte ſtellte, E das Schulweſen innerhalb
der Staatsgrenzen ordnen oder doch einen gewiſſen Einfluß auf das

auszuüben en ollten County⸗Schulbehörden wurden
erſt eingeführt Im Staate Newj Hork Andere Staaten folgten bald
nach Euté exiſtiert eine Behörde wohl in En Landesteilen.
Die Aufgabe dieſer Behörde (County SchoOOl Oa umfaßt ver⸗
ſchiedene Tätigkeiten, die Prüfung der Lehramtskandidaten, die Aus
ellung der Zertifikate oder Diplome, die 3zUm Lehren berechtigen,
gelegentliche Beſuche mn den Schulen E allgemeiner Aufſicht

Die Art und Weiſe der Schaffung dieſer Behörde iſt verſchieden
In verſchiedenen egenden. Meiſtens werden die Mitglieder vom

gewählt, wa manche 0  Elle hat, eil hiedurch das Amt
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und damit die Schule ehr ein Spielball der politiſchen Maſchine
ird Zuweilen werden die nhaber des mte beſtellt (appointed)
von den In der Konſtitution dazu ermächtigten Autoritäten. Die
Erwählung oder infache Anſtellung gilt gewöhnlich nuLl für zwei
Jahre. Im Staate New Hork, Pennſylvanien und New Jerſe ſind
drei Ja dafür vorgeſehen und Iun Illinois, Oregon, Wisconſin
ſogar vier Jahre. In größeren Städten gibt EeS aAußer den County⸗
Superintendents Kreisinſpektoren) auch noch bloß für die Stadt
oder einen gewiſſen Stadtbezirk eſtimmte City⸗Superintendents.
Dieſe, Eil ihre Tätigkeit auf einen engeren Raum beſchränkt iſt
und ieſelben meiſtens pädagogiſche Fähigkeiten beſitzen, haben un
der ege einen größeren Einfluß auf das SchulweſE 7 als die SaneSchulbeamten.29235389899885855‚‚3. Nachdem einmal das County als nit m ezug auf Schul
organiſation eingeführt war, ging man noch einen Schritt weiter
Man II Staatsbehörden, das Et m den einzelnen Staaten
wurden Komitees die 3e des ganzen ber den Staat ſich
ſtreckenden Schulweſens geſetzt. Die Gerechtſame der Mitglieder
esſelben und ſind auch heute noch keine ſolche, daß ſie wirk⸗
lich von oben herab Geſetze, Verordnungen oder ſonſtige Beſtim⸗
mungen rlaſſen könnten, denen alle innerhalb des Staates exi
ſtierenden Schulen, Lehrperſona und Zöglinge, ſich ügen müßten.
Im allgemeinen geht die Tätigkeit dieſer Staatsſchulbehörde nicht
hinaus ber eine gewiſſe re  , die von ihr gehandhabt ird
Nur dort, woſel die Mitglieder dieſer Behörde erfahrene Päda— —— ſind, mag der Einfluß weiter reichen, bn aber iſt die

S Sache mehr eine Formalität. Die ſtraffeſte Einrichtung dieſer Art
findet ſich wohl im Staate New Hork Aſe beſitzen die ſogenann
Regents wirklich adminiſtrative Befugniſſe, nicht nuuLl In der Cber
wachung der öffentlichen, ſondern ogar der Privatſchulen. Auß
der Kollektivbehörde hat man heute wohl In en Staaten noch
einen einzelnen Mann, der Unter Mitwirkung der Behörde ber das
Schulweſen des Staates eine gewiſſe Kontrolle ausüht Die Namen
oder für das Amt ſind verſchieden. Vielfach nenn man den
Inhaber dbe Superintendent 0 public instruétion“ oder „Su—  —  nrrss perintendent 07 publie SchoOoOls“ oder „Commissioner 07 publicSchools“.

Die Vollmachten und E  2 dieſes der des ſtaatlichen
Schulweſens ſtehenden Beamten ind nicht überall gleich Die eit
gehendſten Befugniſſe gibt In dieſer Beziehung, wie wir ſchon hervor⸗
gehoben, der Staat New Hork Wenn Schwierigkeiten in den einzelnen
Schulen innerhalb des Staatsgebietes entſtehen, kann und darf da
ſe der Staatsſuperintendent teſeé Schwierigkeiten erſönli
und aus eigener Initiative ſchlichten, und zwar ſo, daß ogar die GeAIIINRR...8 richte eine Anordnungen nicht Umſtoßen können. Er mag die Be
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ſtimmungen der untergeordneten Behörden abändern, 10 er iſt ſo
gar autoriſiert, wenn nötig, Mitglieder ſolcher Chörden abzuſetzen.

In den übrigen Staaten ind die Vollmachten dieſes Beamten
viel geringer, 10 man kann agen, recht beſcheiden. Die Tätig⸗
keit beſchränkt ſich auf das Sammeln und Herausgeben von Statiſtiken,
ſowie auf die Prüfung der Lehramtskandidaten und die Ausfer⸗
tigung von State-Certificates, die zUm Unterrichten m den
chulen berechtigen. In den meiſten Staaten ird dieſer State-
Superintendent vom gewählt, zugleich mit den anderen Staats
eamten zur Zeit der allgemeinen Wahlen, was natürlich enne Nach
Etleé hat, die aber doch nicht ſo chlimm ſind, als ES auf den erſten
lick cheinen mag, weil, wie geſagt, die Tätigkeit dieſes Amtsinhabers
keine ſehr umfangreiche iſt

Wie ſtellt ſich die Bundesregierung (Federal Government) der
Vereinigten Staaten zUm Erziehungs⸗ und Schulweſen? Die Re
gierung In Waſhington hat bis dato kaum irgend eine ontrolle
ber die öffentlichen Schulen, weder über die Elementarſchulen,
noch ber die höheren Unterrichtsanſtalten, beanſprucht oder irgend⸗
wie ausgeübt. Dieſe Angelegenheit iſt Ein Vorrecht der Einzelſtaaten,
denen ES vollſtändig überlaſſen bleibt, beſtimmen, wie ſie ſich ihrer
Aufgabe entledigen wollen Bis zUum Jahre 1867 hat man höchſter
Stelle ſich nicht im geringſten bemüßigt gefunden, auch nuLr in m⸗
direkter Weiſe der Erziehungstätigkeit, wie ſie mn den verſchiedenenLandesteilen gehandhabt wird, mitzuwirken. In dem genannten*  Jahre jedoch Ulrde auf den Vorſchlag von ames Garfield hin
Ern Geſetz angenommen, welches die Einrichtung eines beſonderen
Regierungsreſſorts für Erziehung (Department 07 education) ins
CTV etzte Zwei Jahre ſpäter wurde dieſes Reſſort als Bureau 07
educeation konſtituiert, welches ES noch heute iſt Ein ſogenannter
Commissioner ſteht demſelben vor. Die Aufgabe des Bureaus iſt,
Ahrliche Berichte (annual reports herauszugeben, ſich ber
das im ande 0  6 Erziehungsweſen verbreiten. Dieſe

Errenthalten Statiſtiken betreffs der verſchiedenen ErziehungsanſtaltenIn den einzelnen Staaten oder Landesteilen, Aufſätze eSSAVS ber
die Methoden der Erziehung um eigenen ande und in fremden An
dern. Die Berichte, E gut redigiert, nett gedruckt und gebundenſind, verden auf eine Empfehlung der betreffenden Kongreßmänner
hin gratis Einzelperſonen und Anſtalten eſandt, die Erziehung
ein Intereſſe nehmen. Im Ganzen kann man alſo agen, hat bislang
die Bundesregierung In Erziehungsangelegenheiten nur eine be
atende oder dirigierende Stellung eingenommen. In neueſter Zeitaber ſind wiederholt Verſuche gemacht worden, die Tätigkeit der
Bundesregierung erweitern, 10 eventuell WII die Staatenrechte
und Staatentätigkeiten einzugreifen. Die Cttende Abſicht bei dieſen
Verſuchen iſt keineswegs immer eine gute Zur Zeit, woOo wir dieſes
ſchreiben Mai befinden ſich vor der Legislaturbehörde In
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Waſhington, dem Kongreß, etwa (Vorlagen) die ſich
mit Erziehung befaſſen und ehr oder weniger darauf E
der Bundesregierung größere Vollmachten un dieſer Hinſicht E⸗
währen und eventuell Aus dem Bundesſchatze eine pekuniäre nter
tützung der öffentlichen Schulen un den einzelnen Staaten
reſſen Nicht alle orlagen ſolcher Art ind und für ſich verwerf⸗
lich, einige indes haben einen gefährlichen Charakter, die deshalb
mit enelnClam werden ollten Sie gehen nämlich darauf
hinaus, die Gerechtſame der Einzelſtaaten m einer Elſe beſchneiden,
we  E auf die Dauer recht böſe Folgen haben könnte, indem ſie
einer Art Staatsmonopol un Unterrichts⸗ und ulf führen
und die Priva  ulen, ſpeziell die atholichen Schulen, m eine 3Lage erſetzen dürften.

Starken Verdacht erreg beſonders der Umſtand, daß der Na
tionalerziehungsverein (National Hducational AssOCiàation), dem
viele Lehrer in den öffentlichen Schulen angehören, verſchiedene eih
liche Geſellſchaften und vor allem die Freimaurer des ſchottiſchen
Ritus Üdlicher Jurisdiktion mit viel Energie und großem Eifer
darauf hinarbeiten, daß Ieſe Geſetze werden

Da iſt zUm Beiſpiel die Sterling-Reed-Bill. Dieſelbe war ſchon
einmal n einer rüheren Kongreßſitzung der 66.) von Senator
Smith und Kongreßmann Towner eingereicht worden, wurde aber,
weil ſie zuviel Oppoſition fand, beiſeite gelegt, nun wiederum,
vielleicht mn einer anderen Form, hervorgeholt werden
Die ſpeziellen Punkte, die ill ſich dreht, ind folgende:

Es ſoll ein eigenes Erziehungsdepartement (Department
01 Education) un der Bundeshauptſtadt und Sitze der Bundes
regierung errichtet werden, mit einem Miniſter (Secretary) der
te der Sitz und Stellung hat Iim Kabinett (Miniſterialrat) des
Präſidenten

Das Bureau 07 Education, welches ſchon ange beſtanden,
oll mit dieſem Departement verſchmolzen werden auch andere
erziehliche Tätigkeit der Bundesregierung übertragen und n dieſes
Departement eingeſtellt werden ſoll, muß der Kongreß beſtimmen

Um die Verwaltungskoſten dieſes Departements *  En
ſollen jedes ahr fünfhunderttauſend Dollar ausgeſetzt
wer

Eine Summe von undert Millionen Dollar 49 und ſchreibe)
Oll dem Departemen jedes ahr aus dem Bundesſchatz überwieſen
werden, E  E als eine Art Subſidie unter die einzelnen Staaten
der Union erteilt werden 0ll unter der Bedingung, daß eine gleiche
Summe, wie diejenige, E das partemen den Einzelſtaaten
zuzuwenden gedenkt, von den letzteren für Erziehungszwecke auf⸗
gebracht ird Im einzelnen 0ll die genannte Geſamtſumme I
folgender Weiſe verwendet werden
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a) 7,500.000 (ſieben Millionen fünfhunderttauſend Dollar für

die Beſeitigung mangelhafter Bildung (for the removal 0 Iliteracy).
b) 7/500.000 ſieben Millionen fünfhunderttauſend) Dollar für

Amerikaniſierung der Fremdgeborenen (Americanization offoreigners).
0) 17 (fünfzig Millionen) Dollar erziehliche Ge

legenheiten (Educationa Opportunities).
20,000.000 (zwanzig Millionen) Dollar phyſiſche Aus

bildung (Physical Hdueation
7nfzehn Millionen) Dollar für die Heranbildung

von Lehrkräften (Training 0f Peac ETS)
Bis heute iſt dieſe, man kann wohl agen, raditale Geſetzvorlage

noch in den Händen der omttee und ſie hat auch zur Zeit wenig
Ausſicht auf Annahme von Seite der beiden Häuſer des Kongreſſes
me Reihe der führenden großen Zeitungen und Tagesblätter in
verſchiedenen Landesteilen, wie die „St.-Paul-Pioneer-Press“, 5 b.
Louis-Star“ und „Post ispatch“, die „Chicago Tribuné“ haben
ſich unläng recht abfällig ber dieſe Bill geäußert. Die „Chicago
Tribune“, E  E einen großen Leſerkreis hat, hatte in einem Leit
artike unter dem Qatum des 21 Mai 1924 folgendes ſagen

„Wie die Sheppard-Towner Maternity utterſchutz⸗)Bill, Eder QHIllinois QAus geſundem Menſchenverſtand und Selbſtachtung
erworfen hat, ſo iſt auch die Sterling-Reed-Bi einfach ein nderes
Lockmittel, welches man den Einzelſtaaten bietet, eine EUue Art
von Bureaukratismus In Waſhington errichten.“ In einer anderen
Nummer genannter Zeitung ird geſagt, daß angeſehene Päda

und Schulmänner, wie Elliot, Rektor Emeritus der Narvard-
University und der Präſident der John⸗Hopkins⸗Univerſität Briefe

das Waſhingtoner Komitee geſ
vorlage verurteilt Dir.

andt hätten, un denen die

Dann iſt da ein anderer Vorſchlag, die ſogenannte Dallinger-Bill,die  7 wie ES cheint, populärer iſt ſowohl im Repräſentantenhaus
als im ena leſe ill ill ebenfalls Ein eigenes Departement
für Erziehung bei der Bundesregierung ins en rufen, zugleichmit einem Sekretärpoſten im Kahinett des Präſidenten. Sie be
ſeitigt aber die meiſten anſtößige Klauſel etre des idien⸗
On wodurch den Einzelſtaaten Bundeshilfe gewährt werden Oll
Die National-Educational-Ass0Ciation opponiert der Bill, Cil ſie
ihr nicht eit geht Auf der anderen Ette iſt die Adminiſtration
zugunſten derſelben Der verſtorbene Präſident Harding und auch
der gegenwärtige Präſident Coolidge (letzterer In ſeiner erſten Bot

den ongre befürworten die Einrichtung eines eigenenBundesdepartements für Erziehung (Department 0 Hduceation
and Welkare). Damit iſt freilich noch nicht geſagt, daß die VorlageIin angenommen ird

Es ind noch eine Reihe anderer eingereicht worden
beim Kongreß, die mit Erziehung ſich beſchäftigen Die zwei genann⸗
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ten Vorlagen zeigen a woher der Wind weht. Niemand kann
zweifeln, daß eine Bew ung Im ange iſt, die Erziehungstätigkeit
und das Schulweſen und mehr zentraliſieren, die efug
niſſe der Einzelſtaaten, welche bisher eine unabhängige err
und Kontrolle auf dief Gebiete ausgeübt haben, beſchränken
und damit den Weg ehnen für eine, wenn auch Tſt nach Dezennien

Die Erfahrung, we manverwirklichende Nationalerziehung.
In europäiſchen Ländern mit ſolcher Erziehung gemacht hat, ſollte
für Amerika eine Lehre ſein. Es iſt höchſte Zeit, das Volk über die
letzten Endziele, die der ewegung zugrunde liegen, aufzuklären.
Die leitenden ewaten m den Einzelſtaaten, legislative und ere
kutive Behörden, ollten en ihren Einfluß aufbieten, dieſer ver⸗

kehrten ewegung, die als Paternaismus bezeichnet werden kann
und auf ntergrabung der Staatenrechte hinzielt, hemmen.
Dr 60  Q  ames Rhan in der Ececlesiastical Review (Mainummer 1924,

463) agt mit Recht
„As kar 28 education 80Es, the movement tOWards centrali-

zation must He Checked immediately. The 00 theory that du-
cation 18 the xCIlusive function 0 the States Still good COIl-

stitutionally and practically. This principle must be maintained aAt
NI C0O81t8 And especially 1I10  — In the face 07 the rising paternalim

the part 01 the general government. But between the extremes
01 pohey 07 lalssez passer and policy 01 Federal Control ere
18 aSSUTe  V 80Und middle rOAMd Which representatives
Congress must diseover and Should follow.“

Man 4e EeS ind nicht immer die lauterſten Motive, welche
die Anſtifter der ewegung im uge ahen. Einmal öchte man

ulen, diegern den Privatſchulen, beſonders den katholiſchen arrſ
Lehensader unterbinden, dann aber auch recht viele Regierungs⸗
poſten ſchaffen, die pekuniäre Werte abwerfen Der leidige Dollar
ſpielt hier wieder ſeine durch eine olche Zentraliſation
des Erziehungsweſens die Koſten desſelben bedeutend Erho werden,

48 kümmert die Streber und Politiker, E dieſelbe begünſtigen,
ſehr wenig nter der gleißnerifchen Mastke des öffentlichen Wohles
Uchen ſie die Stimmen der Maſſen gewinnen, damit ſie ISdann

leichter ihre eigenen Taſchen oder die ihrer Günſtlinge
füllen vermögen.

Inde wir ſind hier etwas vorausgeeilt, kehren wir darum
unſerem eigentlichen Gegenſtande zurück. Wir wollen 10 eine Ge
ſchi der Entwicklung des Erziehungs⸗ und Schulweſens in den
Vereinigten Staaten geben.

Wie EeS alſo mit dem Studienplan (curriculum) in den
Volksſchulen? In rüheren Zeiten, m der Kolonialperiode und noch
während der erſten Dezennien des vorigen Jahrhunderts war der
Unterricht recht primitiv. Man egnügte ſich mit den ſogenannten
ree R's, reading, Writing, arithmetie (Leſen, reiben, Rechnen).
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Dazu kamen päter Eeimn wenig Geographie und Geſ chichte des Landes
(United States IStOry). Es exiſtierte damals noch Ein großer Mangel

Textbüchern Noah Webſters SPelling bOORk (Fibel oder Buchſtabier
buch) wurde meiſtens verwertet zum Gebrauch für nfänger, als
Leſebuch benützte man Murrays En IiSR Reader Die Schulſtunden

von Uhr morgens bis U nachmittags mit einer Pauſe
von einer Stunde gleich nach Mittag. Schule wurde gehalten
en Wochentagen, ausgenommen Samstag nachmittags. In der
Sommerzeit, wenn die großen Jungen auf der Farm wirtſchaften
mußten, wurde der Unterricht geleite von einer jungen Frauens⸗
n (schoolmistress), die einer Akademie oder ſonſtwo eine

höhere WII genoſſen hatte Während der Winterſaiſon
aber engagierte man einen männlichen Lehrer, eil eine Frau die
großen Burſchen kaum im Aumée halten ermo  K. Dieſer, wie
geſagt, primitive ehrplan und dieſe einfache Lehrmethode wurden
Im Quſe der Zeit, beſonders ſeit der (itte des vorigen Jahrhunderts,
als man das öffentliche Schulweſen reformieren und auf eine
ganz EUEe Baſis bringen ſich bemühte, bedeutend erweitert. Es
kamen als Lehrfächer hinzu und gelten noch heute als Muſik,
Singen, Zeichnen, Pf  ologie, Hygiene, Geſchichte, Literatur, Natur⸗
unde In den ſtädtiſchen Schulen, ohl weniger In den Landdiſtrikten,
werden auch elementare Algebra und Geometrie gelehrt. Auch hat
man ſich ielfach bemüßigt gefunden, für die Mädchen Näh und
Kochunterricht geben, und für die großen Knaben Handwerker⸗
unterricht (toolworh). Auch rung (bookkeeping) und teno⸗
graphie werden nicht vernachläſſigt.

In der Methode des Unterrichtes hat ebenfalls eine enderung
ſtattgefunden. an hat die ormelle Methode mehr oder weniger
erlaſſen und edient ſich der unmittelbaren, durch Anſchauungs⸗
unterricht vermittelnden Lehrweiſe, beſonders m der Naturkunde.
Vielfach reilich iſt man ſich hier noch nicht im klaren In den ein⸗
zelnen Schulen und von Seite der einzelnen Lehrer oder Lehrerinnen
ſowie auch in den Normalſchulen von Seite berufener Pädagogen
werden immer noch verſchiedene Experimente angeſtellt. Die Zukunft
muß erſt zeigen, wohin die Sache ührt Ein feſtes Programm

noch zUur Zeit und ird auch bei der großen Ausde nung des
Landes und den verſchiedenen okalen Verhältniſſen wohl kaum ſich
erreichen laſſen

Wie ES mit dem ſuche der Schulen? Der dem Ameri⸗
kaner innewohnende rang oder Ehrgeiz nach perſönlicher und
individueller Ausbildung treibt von ſelbſt dazu, die durch die Ulem dieſer Hinſicht gebotene Gelegenheit nicht verſäumen, ſich im
Gegenteil nach Kräften jene denntniſſe verſchaffen, die im öffent
lichen eben, beſonders In Politik und Geſchäft, erfordert werden
Dazu Imm aber auch noch jetzt der ſtaatli verordnete Schul

In der Vergangenheit, etwa bis zUm Jahre 1880, war ein
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Schulnwant zwar nicht ganz Aubetaunt, aber man hatte ihn doch
nicht offiziell und allgemein ein efu Euté gibt ES wohl wenige
Staaten, in denen nicht der S lbeſuch un der einen oder anderen
Form (ſei ES mM. öffentlichen oder Privatſchulen) geſetzli verlang
wird Die Zeit (Monate, 0  en, Stunden), während welcher die
Ule ſucht werden ſoll, und innerhalb welcher Lebensjahre,
variiert n den verſchiedenen Staaten In0 Staaten, namentlich
den öſtlich gelegenen, müſſen die chulp  tige Kinder während
der ganzen dafür feſtgeſetzten Zeit (full erm etwa von Oktober
bis Juni mn die Schule 2 In anderen Staaten iſt man weniger
trenge und begnügt ſich mit einem Schulbeſu von ungefähr
0  en uim 60  ahre Auch das vorgeſchriebene Er iſt verſchieden
Im allgemeinen aber ſollen Kinder vom bis 3Um oder gar

Jahre in die Ule geſchickt werden Eltern und Vormünder,
die dieſe Anordnungen ſich verfehlen, müſſen gewärtig ſein,
Geldſtrafen oder auch eventuell Gefängnishaft Uf ſich nehmen.

dabei der Schulzwang durchgeführt wird, iſt eine große
rage Wo kein Kläger iſt, da iſt auch kein Richter. Zwar hat man
hie und da eine eigene Polizei angeſtellt, die ber den Schulzwang
vachen ſoll, ſogenannte Schulbüttel (truants). Doch auch dieſe
cerden wohl mehr als einmal Eein Auge zudrücken, damit ſie ES mit
der Bevölkerung nicht verderben.

Was iſt ber die zu Schulzwecken betimmten Gebäulichkeiten
ſagen? In rüheren Zeiten, als die Erziehungstätigkeit und

der Schulunterricht ſich auf das Notwendigſte beſchränkten,
die Schulgebäude und Schulräume ebenfalls dementſprechend recht
einfach Mit dem, beſonders ſeit der Mitte des vorigen Jahrhunderts,
auf dem Gebiete der Volksbildung ſich geltend machenden Ortſchritt
trat auch hier eine weſentliche Beſſerung ein Man fü Ite, daß, wenn
die Wohnhäuſer für rivate oder Familienheime, ſowie die
häuſer und Staatsbauten eine ſchönere Form annahmen, auch die
Schulgebäude nicht zurückſtehen urften Cuté efinden ſich mMn den
Großſtädten nicht nUur Schulhäuſer, ondern geradezu ulpaläſte
Selbſt in kleineren Ortſchaften, von etwa 2000 Einwo Ern 0 7
werden Schulbauten aufgeführt, die gut und ſolide ind und auchim Innern ES der nötigen Ausſtattung nicht fehlen laſſen Nur
in den eigentlichen Landdiſtrikten heute noch das alte, ſogenannte
kleine, rote u  au (the little red schoolhouse) wie edem,
einmal, eil die Anzahl der dieſe Schulen beſuchenden Zöglingeverhältnismäßig gering iſt, und dann auch wohl, eil die an
bevölkerung ſich nicht durch die ohen Schulſteuern ill elaſten
laſſen, wie ES in den Städten der Fall iſt Auch für Hygiene, Sicher⸗heitsmaßregeln gegen Euer gibt ES un den meiſten Staaten
genaue geſetzliche Beſtimmungen, denen nicht nUlL die öffentlichenSchulen, ſondern Au
dieren müſſen

die ſichf
„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift.“ II 192
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Nach dem zu mieiben, was wir hier über das öffentliche Schul⸗

weſen innerhalb der Vereinigten Staaten in kurzen Umriſſen geſagt

haben, ſollte man meinen, daß es um Schule und Schulbildung oder

überhaupt Erziehung bei uns nicht ſchlecht beſtellt ſei. Es iſt wahr,

man hat in den letzten Jahrzehnten große Anſtrengung gemacht,

das Volksſchulweſen zu heben und die Erziehung der heranwachſenden

Jugend zu fördern. In den Legislaturen der einzelnen Staaten und

im Kongreß zeigt man Intereſſe für die Beſtrebungen auf dem

Gebiete der Schule. Auch von Seite der Munizipalbehörden ſchenkt

man dem Schulweſen große Aufmerkſamkeit. Die Preſſe befaßt ſich

ebenfalls viel mit dieſem Thema. Und wenn im Privatgeſpräch die

Rede darauf kommt, findet man meiſtens ein geneigtes Ohr. Finan⸗

zielle Opfer werden viele und große vom Volke gebracht, um das

Schulweſen gebührend zu unterſtützen, es auf der Höhe der Zeit zu

erhalten, beſſere Fortſchritte in dieſer Beziehung zu machen und

zufriedenſtellende Reſultate zu erzielen. Entſpricht nun der Erfolg

auch den Anſtrengungen? Aeußerlich vielleicht ſchon, beſonders in

den Städten. Doch wer tiefer hineinzuſchauen Gelegenheit hat, der

wird ſich nicht wenig enttäuſcht fühlen.

Ein großer Uebelſtand im Schulweſen hier in Amerika iſt dieſer.

Schulangelegenheiten werden zu oft in die Politik hineingezogen,

mit politiſchen Dingen verquickt und unter politiſche Kontrolle geſtellt.

Die höheren Schulvorſtände, Staats⸗ und County⸗Superintendent,

werden vom Volke gewählt gerade wie die anderen Inhaber politiſcher

Aemter. Ein Autor, der ſonſt für die öffentlichen Schulen eine Lanze

einlegt, alſo ein unverdächtiger Zeuge iſt, John Swett, in ſeinem

Buche „American Public Schools“, p. 167, drückt ſich über dieſen

Punkt folgendermaßen aus:

„The ammal reelection or reappointment of teachers still

stands as à legal barrier against teaching as à profession. There

are already à few cities, i which by ordinance the tenure of 2

teachers's position holds during good behavior. But in many 01

the large cities in which boards of education are elected by direct

popular vote, the power of political bosses and ward politicians

t0 order the appointment or dismissal of teachers is a menace,

not only to teachers, but to the public schoolsystem of great cities“

Auch die untergeordneten Stellen, die einzelnen Lehrer u. ſ. w.,

ſtehen nur zu oft unter dem Damoklesſchwert der politiſchen Parteien.

Wer einen einträglichen oder einen hervorragenden Poſten haben

will, muß zuerſt politiſchen Zug (political pull) beſitzen, d. h. ſich

an gewiſſe große oder kleine politiſche Führer wenden, um durch

deren Einfluß das Amt zu erhalten. Nicht die Tüchtigkeit iſt dabei

entſcheidend, ſondern die politiſche Gönnerſchaft. Daß unter ſolchen

Umſtänden ein eigentlicher Lehrerſtand ſich nicht bilden kann und

auch bis heute ſich noch nicht gebildet hat, wenigſtens nicht in großem

Maße, liegt — der Hand.258
Nach dem urteilen, was wir hier über das öffentliche Schul⸗

weſen innerhalb der Vereinigten Staaten mn kurzen Umriſſen geſagt
aben, ſollte man meinen, daß ES Uum und Schulbildung oder
überhaupt Erziehung bei uns nicht chlecht eſtellt ſei Es iſt wahr,
man hat n den letzten Jahrzehnten große Anſtrengung gemacht,
das Volksſchulweſen heben und die Erziehung der heranwachſenden
Jugend fördern. In den Legislaturen der einzelnen Staaten Und
Iim NRongre zeigt man Intereſſe für die Beſtrebungen auf dem
Gehiete der Ule Auch von Ctteé der Munizipalbe örden ſchenkt
man dem Schulweſen große Aufmerkſamkeit. Die Preſſe befaßt ſich
ebenfalls viel mit dieſem Thema. Und wenn im geſprä die
Rede darauf ommt, findet gan meiſtens ein geneigtes Ohr Finan⸗
zielle werden viele und große vo  2 ebracht, da
Schulweſen gebührend unterſtützen, 2 auf der Höhe der Zeit
erhalten, beſſere Fortſchritte in dieſer Bezie ung machen und
zufriedenſtellende Reſultate erzielen. Entſpricht nun der Erfolg
auch den Anſtrengungen? Aeußerlich vielleicht ſchon, beſonders in
den Städten Doch wer tiefer hineinzuſchauen Gelegenheit hat, der
wird ſich nicht enig enttäuſcht fü len

Ein großer Uebelſtand im Schulweſen hier In Amerika iſt dieſer
Schulangelegenheiten werden oft in die Politik hineingezogen,
mit politiſchen Dingen verquickt und Unter politiſche Kontrolle geſtellt.
e öheren Schulvorſtände, Staats und County⸗Superintendent
werden vo  2 gewählt gerade wie die anderen Inhaber olitiſcher
Aemter Ein Utor, der on für die öffentlichen Schulen eine Lanz  *  6
einlegt, alſo ern unverdächtiger euge iſt, ohn E In ſeinem
Buche „American Publie Schools““, 167, drückt ſich über dieſen
Un folgendermaßen Qaus
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Auch die untergeordneten Stellen, die einzelnen Lehrer W.,
ſtehen nur oft Uunter dem Damoklesſchwert der politiſchen Parteien.
Wer einen einträglichen oder einen hervorragenden Poſten haben
will muß zuerſt politiſchen Zug (Political PU beſitzen, ſichgewiſſe große oder kleine politiſche Führer wenden, durch
deren influß das Amt erhalten. Nicht die Tüchtigkeit iſt dabet
entſcheidend, ſondern die politiſche Gönnerſcha Daß Unter ſolchet
Umſtänden ein eigentlicher Lehrerſtand ſich nicht bilden kann und
auch bis heute ſich noch nicht gebildet hat, wenigſtens nicht in großen
Maße, liegt auf der Hand
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Ein anderer Mangel welcher den anteramſchen Schulen (nota

bene auch den Privatſchulen, die katholiſchen nicht ausgenommen)anhaftet, iſt die im Verhältnis ganz unberechtigt übergroße Zahl
von weiblichen Lehrkräften. Nach dem für das ahr 1902 ausgegebenenZenſus (die Verhältniſſe ind heute noch weſentlich dieſelben) betrugdie Zahl der Lehrer un den öffentlichen Schulen Im ganzen Ande
ungefähr 439.596 Davon aber männliche Lehrer bloß 07
etwa ein Viertel, die anderen Frauen. Auch hier ſpie zUmTeil wieder der Dollar ſeine Frauen beanſpruchen ein geringeresSalär für ihre Arbeit, und weil, wenigſtens in leinen Ortſchaften,dern nicht gerade überaus reich iſt, ind die Ortsbehördenvielfach eneigt, dem weiblichen Geſchlecht den Vorzug geben.Doch —

ſt das nicht der einzige rund Das Schulhalten oder der
Lehrerdienſt iſt nicht gerade übermäßig ſaläriert. Der Durchſchnitts⸗ohn bei männlichen Perſonen iſt ielfach etwa 75 Dollar im onat,bei weiblichen erſonen Dollar Junge Männer können leichterIm Geſchäft größ EreE Summen verdienen und neller Emp orkommen
als uim Lehrfach Ueberhaupt iſt für iele, mn den Städten ſowohlals auf dem ande  V der Schuldienſt nuLr eine Uebergangsperiode.Man mo ſich erſt Eein leines Kapital ichern, mit deſſen ilſpäter eine Stellung anderswo erwerben. Das weibliche Geſchlvidmet ſich dem Schuldienſt meiſtens nuLr bis einem gewiſſenV  er, wo, entweder durch Heirat oder onſt die Sache von ſelbſtufhört me Lebensaufgabe Qaus dem ehrfach machen, fälltverhältnismäßig Wenigen ein

Daraus ergibt ſich auch ein rittes Die Lehrer oder
Lehrerinnen geben ſich 3 wenig Mühe, die geiſtigen Kräfte der
Zöglinge entwickeln M  (an hält ſich die Textbücher und ſetztdie Hauptaufgabe des Unterrichtes darein, dem Textbuch klaviſchfolgen, dasſelbe auswendig lernen laſſen, ohne daß dabei ein
richtiges Tfaſſen, ein Eindringen In die Sache ſelbſt ſtattfindet.ohn der oben zitierte Utor, mn ſeinem Buche „AmericanPublie Schools“ (S. 189) ſchreibt wiederum:

I„In the primitive COMm!moO]l 803001 the 1E duty Was 10 Iemno0O-
rize téxtbook G880nS and the main Office 0 the cacher Was 10
A8K texthbook questions. IIE this GUstom has Cll materiallymodified by modern methods, undue dependence Apon the text-
OOR 18 811 Matr. Characteristie 07 the 86390041 II Our COuntry.“eit dieſer Unterrichtsmethode iſt zugleich ein anderer Fehlerverbunden, nämlich übermäßiges Vollpfropfen Ut Gegenſtänden,die nicht in die Elementarſchule hineingehören, das ſogenannte„Cramming“. „Non multa, 8ed multum“ war der Grundſatz derPädagogen und Lehrer früherer Epochen Eute und wohl nichtAmerika allein füllt man die Köp fe der Kinder mit en möglichenDingen 0 ohne der Sache auf den run gehen. Man hält ſichgewiſſe Formeln, die aber Ur einen beſtimmten Gegenſtand

17*



paſſen, ſo daß, wenn einmal der Gegenſtand etwas anders geſtaltet
iſt, die Orme verſagt, und, eil die Denkkraft nicht genügend ent
wickelt iſt, der Unterricht nur oft ein ehl  99 bleibt Als llu
ſtration möge folgendes Beiſpiel gelten, das vor längerer
Zeit von einem führenden Tagesblatt Milwaukee Journal) gebracht
wor

„Eine prominente Geſchäftsfirma mn New Hork ſchickte eine An⸗
zeige herum, worin einem jungen Mann eine Stelle bei ihr an
bten wurde erſelbe müſſe Y  ahre alt ſein und gut im Rechnen
Sein Lohn ſollte anfangs Dollar die Woche betragen, dann aber
bei Aufführung allmählich erhöht werden Es meldeten ſich

junge Burſchen hatten die öffentlichen Schulen grammar
schools in New Hork beſucht und mehrere hatten ogar ein oder zwei
Jahre Hochſchule (Aigh schooh) durchgemacht. Von dieſen wurden
19 f zurückgewieſen, eil ſie Eder richtig ſchreiben noch buch
leren onnten Den übrigen 15 wurde die Aufgabe geſtellt, 5agen, wieviel die Zinſen (interest) für Dollar innerhalb vier
onate und fünfzehn Tage etragen würden, wenn man als Zins
rate 7— anſetzte Bloß zwei gaben eine richtige Löſung, nämlich
Dollar 227 Die 13 anderen Löſungen von dieſer Summe
bis Dollar 481˙44.“

iezu emerkt die Zeitung:
„Jeder Geſchäftsführer (Manager II business), der junge CUteé

beſchäftigt, weiß, daß dieſes keine Uebertreibung iſt Die Handſchrift
der Durchſchnittszahl dieſer Lehrlinge iſt E  Ie können ferner
nicht richtig liſch buchſtabieren, was im Geſchäft Eein Hindernis
iſt Junge Leute, E. die Volksſchule beſucht haben, vermögen
oft einen verſtändigen Brief zuſammenzubringen. ogar im Re nen
müſſen ſie erſt wieder eine CEue Ule im Geſchäft ſelbſt durchmachen.
Wie kann dem geholfen werden? Nur durch eine ſyſtematiſche Schul
bildung, wobei ES langſam, aber er geht Schulbildung muß auf
natürlichem Wachstum Ugzen und nicht auf künſtlichem Vollpfropfen
(Education 18 growth UoOt stuffin

Der Hanptmangel aber, welcher der Erziehung mn den öffent
en Schulen Amerikas anhaftet, iſt das Fehlen aAller religiöſen
Grundlage Seitdem man die eligion einfach ausgeſchaltet hat,
kann von wahrhafter Erziehung keine ede mehr ſein Die beſſer
denkenden Amerikaner fühlen ES auch heraus. ber die Anzahl iſt
verſchwindend klein und ſie haben auch nicht den Mut, hre Stimme
aut 8 erheben, mn dieſer Hinſicht andel ſchaffen Man te
ehen vor einem Problem, und man iſt vollſtändig außerſtande, das
Problem löſen Die einzige Löſung wäre nämlich die Rückkehr

jenem Uſtande der Dinge, welcher In der Kolonialperiode herrſchte,
die Wiedereinführung der Bekenntnisſchulen (den nominational
Schools). Doch ſolch einem ird man, wie zur Zeit die

0  en liegen, ſich niemals verſtehen. Man ürchtet inſtinktiv und
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wohl nicht ohne Grund, daß heute, wo der religiöſe Geiſt unter der
proteſtantiſchen amerikaniſchen Bevölkerung erflacht und verblaßt
iſt, die große Maſſe ſich einfach weigern würde, auf dieſen Plan ein⸗
zugehen. Der Durchſchnittsamerikaner chwärmt nämlich für die
öffentliche neutrale oder agen wir religionsloſe Schule. Dieſe Ule
iſt ſein dol Er betrachtet ſie als den Schmelztiegel, worin alle die
verſchiedenen Bevölkerungselemente, die auf amerikaniſchem en
ſich einfinden oder eingefunden haben, ſpezie die Kinder von fremd⸗
geborenen Eltern, umgemodelt und wa he ten Amerikanern
herangebildet werden Keiner hat vielleicht dieſer Ueberzeugung mehr
Ausdruck gegeben, als ſeinerzeit General ran In einer ſeine
Kameraden Aus dem Bürgerkrieg Des Moines im Jahre 1875
gehaltenen lede ungefähr folgendermaßen:

„In dieſem Zentenarium unſerer Unabhängigkeit nationaler
xiſtenz glaube ich, ird * angebracht ſein das Fundament des
Gebäudes 3 befeſtigen, welches unſere patriotiſchen orfahren vor
hundert Jahren errichtet aben Wir ollten das olk ermutigen,
rete Schulen ſchaffen, und den Beſchlu faſſen, daß nicht Eein
Dollar, der dieſem E gegeben wurde, auf die Unterhaltung
von Bekenntnisſchulen (sectarian Schools) verwendet werde Die
einzelnen Staaten und die Bundesregierung ollten Anſtalten ins
Lehen rufen, worin jedes hier geborene ind Gelegenheit hat, eine
gute öffentliche Schulerziehung erhalten, nicht verquickt mit Lehren
einzelner Sekten oder mit heidniſchen und atheiſtiſchen Grundſätzen
Man erlaſſe die Pflege der Religion der Familie, der Kirche, den
Privatſchulen, die Aus Privatmitteln unterhalten werden Kirche
und QQ ſollen getrenn leiben Mit dieſen Stützen (safeguards
ſind die en, E. Uns die Armoe von Teneſſie gab, nicht

74vergebens gefo  en worden
Aeußerungen, wie die hier zitierten, von Seite eines hoch

angeſehenen annes, des Generals und ſpäteren Präſidenten rant,
ind nUur das Echo der allgemeinen Volksſtimmung deés Landes Die
öffentlichen Schulen bilden eine Art von Schoßkind, dem niemand

nahe treten darf, wenn nicht Gefahr laufen will, als unpatriotiſch
gebrandmarkt werden Wie jedes 0  n ſeinen Willen be
Omm  V. ſo können auch In den geſetzgebenden Körperſchaften jene,
E für die öffentlichen Schulen Vorteile erlangen wollen, E
auf Zuſtimmung rechnen. Ob EeS ſich Bauten von Schulhäuſern
handelt, Erhöhung der Lehrergehälter, .
mit dem Schulweſen mn Verbindung ſtehenden finanziellen Poſten,
ſelten werden olche, E Geſetzesvorlagen dieſer Art einbringen,
kein Gehör nden Im Gegenteil, dem Schulmoloch ird immer
eine beſtimmte Summe Aus den öffentlichen Steuern m den0
geworfen. Man chätzt die Zahl der Kinder, E im Jahre 1902
die öffentlichen Schulen Eſu

en, auf etwa 16 Millionen (genau
15,925.887) ö oder 2076 der Geſamtbevölkerung. Der Wert des
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öffentlichen Schulzwecken beſtimmten Eigentums beträgt nach dem
Zenſus von 1902 600 Millionen Dollar (genau 6041,571.307). Das
Iim Jahre 1902 verbrauchte eld war 235,208.465 Dollar, heute
jedenfalls noch viel mehr. Solche Ummen zeigen deutlich
0 daß man In Ezug auf Schulintereſſen keineswegs geizt mit den
öffentlichen Geldern, ſondern großmütig und zugleich verſchwenderiſ
mit denſelben ſich ＋ Die onſt in der Politik unter dem Namen
„Graft“ Ctannte Korruption macht ſich auch im Eſe
die finanzielle Seite In Betracht ommt, geltend. n, ſoweit

Es wäre mn der Ta imm Am Land und olR G
alle heranwachſenden Kinder die öffentlichen Schulen beſuchen
genötigt wären. Aber, wie auf anderen Gebieten, ſo eſteht auch
Im Erziehungsweſen bei uns In Amerika die rete Konkurrenz
recht. Man iſt trotz CL Verſuche, die neuerdings emacht worden
ſind, eine Art von taatsſchulmonopol konſtituieren, noch
eit von dieſer Idee entfernt. Man Erwar hierzulande keineswegs

vom Staat oder von der Regierung. Im Gegenteil, man gibt
der Privattätigkeit QuUm und Gelegenheit, entweder das,
was die öffentlichen C(Cwalten tun ſich nicht bemüßigt nden,
was aber doch von großem, allgemeinem Utzen iſt, Iun die Hand
nehmen, oder, neben der durch die Obrigkeit vollzogenen Tätigkeit
auch noch priv atim vorzugehen, 10 Ntuell die durch ſtaatliche Aktion
erzielten Reſultate übertreffen. Und die ſtaatlichen Organe ſind
auch keineswegs ˙ eiferſüchtig auf ihr eigenes Vorgehen, daß ſie
die freie Tätigkeit der Priv aten indern würden Bis heute iſt deshalb
nehen der Religionsfreiheit, E durch die Konſtitution der Ver
einigten Staaten garantie iſt, auch die Unterrichtsfreiheit verhältnis⸗
mäßig wenig angetaſtet worden. Verſuche dieſer ſind allerdinge

verſchiedenen Zeiten und In verſchiedenen Landesteilen gemacht
worden. 651  edoch teſeé Verſuche drangen nie durch Entweder wurden
ſie als politiſche Manöver betrachtet und dann der Wahlurne
niedergeſtimmt, oder die bedrohte Ctte wandte ſich die Gerichte,
und dieſe, btt ſei Dank, immer noch V und feſt genug,

die Volksrechte und die privaten Schulen nicht 3
unterdrücken. Im 60  &  ahre 1890 wurden un zwei bedeutenden Staaten,
Illinois und Wisconſin, Geſetze erlaſſen, 52  E ſie zur
führung gekommen wären, die Privatſchulen, ſpeziell die katholiſchen
Pfarrſchulen, einfach erdroſſelt oder doch un Elnne unangenehme Lage
gebracht hätten. ber beide Geſetze, In Illinois das ſogenannte
Edwards-Law und un Wisconſin das Bennet-Law, wurden bei der
bald nachher ſtattgefundenen Staatswahl gründlich vo  2 Volke ver
worfen und von den durch leſe ahl geſchaffenen Legislaturen
abrogiert. In neueſter Zeit hat man wiederum Verſuche dieſer Art
gemacht Der berüchtigſte rſu

AL das Im 65  ahre 1922 erlaſſene
Schulgeſetz im Staate Oregon der pazifiſchen Küſte Dieſes Geſetz
war darauf erechnet, alle Priv atſchulen, ſoweit CS ſich Elementar
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unterricht 5del, zu umterdrücken Dieſe Schulen, ſo ſah es das

Geſetz vor, ſollten nach Verlauf von einigen Jahren einfach beſeitigt

werden. Ein Staatsſchulmonopol alſo war der Endzweck des Geſetzes.

Das Geſetz war, wie die Zeitungen berichteten, indoſſiert worden

von dem ſogenannten

Ku⸗Klux⸗Klan, einer gegen die Katholiken

gerichteten geheimen Geſellſchaft. Auf der anderen Seite aber wurden

auch ſofort Schritte unternommen, um dasſelbe anzufechten in den

Gerichten und durch dieſe feſtſtellen zu laſſen, ob das Geſetz kon⸗

ſtitutionell ſei oder nicht. Das Gericht entſchied ſich für das letztere.

Allerdings war damit der Kampf noch nicht beendet. Die Befür⸗

worter des Oregon⸗Schulgeſetzes appellierten von dem Gericht

niederer Inſtanz an das Oberbundesgericht. Nach längerem Warten

erklärte das letztere das Geſetz ebenfalls für unkonſtitutionell. Der

„Exzelſior“, eine katholiſche Wochenzeitung in Milwaukee, brachte

darüber folgenden Bericht:

Das Zwangserziehungsge

ſetz des Staates Oregon, welches ver⸗

langte, daß alle Kinder unter 16

Jahren die öffentlichen Schulen

beſuchen müſſen, wurde am 1. Juni (1925) vom Oberſten

Gerichtshof

für nicht verfaſſungsmäßig erklärt. Dieſe Entſcheidung hielt demnach

die der unteren Bundesgerichte aufrecht. Die Gültigkeit des ge⸗

nannten Geſetzes war von der „Society ok Sisters ok the Holy Names

Jesus and Mary“ und von der „Hill-Militaer⸗-Akademie“ angegriffen

vorden. Bundesrichter Me Reynolds gab die Entſcheidung des Ge⸗

richtes, die einſtimmig erfolgte, bekannt. Die Entſcheidung erklärte,

daß die unvermeidlichen Folgen der Erzwingung des Geſetzes die

Vernichtung der Primärſchulen der Appellierenden und ſehr wahr⸗

ſcheinlich aller anderen privaten Primärſchulen für Normalſchul⸗

kinder im Staate Oregon bedeuten würde. Die Entſcheidung fügte

hinzu:

„Die

Grundeheorie der Freiheit, auf der alle Regierungen dieſer

Union aufgebaut ſind, ſchließt irgend eine allgemeine Macht des

Staates aus, einen Standard für ſeine Kinder zu ſchaffen durch

Zwang, Unterricht nur von öffentlichen Lehrern zu empfangen. Das

Kind iſt nicht das wirkliche Eigentum des Staates. Diejenigen, die

es großziehen und direkt leiten, haben das Recht und die Pflicht,

es für weitere Verpflichtungen des Lebens zu beſtimmen und vor⸗

zubereiten.“

Durch dieſe Entſcheidung d

es Oberbundesgerichtes iſt der Agi⸗

tation

egen die Privatſchulen, die in allerletzter Zeit mächtig ein⸗

geſetzt

atte, vorläufig ein ſtarker Halt geboten. Wir ſagen vorläufig,

denn es iſt keineswegs ausgeſchloſſen, daß man in anderen Staaten,

wo bereits Verſuche gemacht wurden, die Privatſchulen zu unter⸗

drücken, welche aber nicht durchdrangen, wie z. B. in Michigan,

den Verſuch erneuern wird und, gewitzigt durch die Niederlage in

Oregon, eine Geſetzesvorlage einbringt, die, in etwas anderer Form,

im Grunde dasſelbe Ziel verfolgt, die Beſeitigung oder doch263 X·

Unterricht handen 3u Imterdrücken Dieſe Schulen, ſah ES das
Geſetz vor, ſollten nach Verlauf von einigen Jahren einfach eſeitig
werden Ein Staatsſchulmonopol alſo war der Endzweck des Geſetzes
Das Geſetz war, wie die Zeitungen berichteten, indoſſiert worden
von dem ſogenannten Ku⸗Klux⸗Klan, einer gegen die Katholiken
gerichteten geheimen Geſe Auf der anderen Seite aber wurden
auch ſofort Schritte unternommen, anzufechten In den
Gerichten und durch dieſe fe  E  en laſſen, ob Geſetz kon
ſtitutionell ſei oder nicht Das Gericht entſchied ſich für das etztere
Allerdings war damit der Am noch nicht cendet. Die Befür
worter des Oregon⸗Schulgeſetzes appellierten von dem ELI
niederer Vꝗ

nſtanz das Oberbundesgericht. Nach längerem aArten
Erklarte das etztere das Geſetz ebenfal unkonſtitutionell. Der
„Exzelſior“, eine katholiſche Wochenzeitung un Milwaukee, brachte
darüber folgenden ErI

Das Zwangserziehungsgeſetz des Staates Oregon, welches ver⸗

langte, daß alle Kinder unter 16 Jahren die öffentl Schulen
beſuchen müſſen, wurde Juni (1925) vo  2 Oberſten Gerichtshof
für nicht verfaſſungsmäßig erklärt Dieſe Entſcheidung hielt demnach
RNe der unteren Bundesgerichte Ufrecht Die Gültigkeit des 9E
gannten Geſetzes war von der „Society 07 Sisters 07 the HOly Names
7 Jesus and Mary  ** und von der „Hill-Militaer-Akademie“ angegriffen
vorden. Bundesrichter Me —  no gab die Entſcheidung des Ge
richtes, die einſtimmig Tfolgte, (kannt Die Ent  eidung erklärte,
daß die unvermeidlichen Folgen der Erzwingung des Geſetzes die
Vernichtung der Primärſchulen der Appellierenden und ſehr wahr
ſcheinli aQller anderen privaten Primärſchulen für Normalſchul⸗
kinder m Staate Oregon bedeuten würde Die Entſcheidung fügte
hinzu:

„Die Grundtheorie der Freiheit, auf der alle Regierungen dieſer
Union aufgebaut ſind, chließt irgend eine allgemeine Macht des
Staates aus, einen Standard für einne Kinder chaffen durch
ang, Unterricht nUuLr von öffentlichen Lehrern empfangen. Das
Kind iſt nicht das wirkliche igentum de Staates Diejenigen, die
ES großziehen und direkt leiten, haben das Recht und die Pflicht,
ES für weitere Verpflichtungen des Lebens beſtimmen und vor⸗
zubereiten.“

Durch dieſe Entſcheidung E8 Oberbundesgerichtes iſt der Agi
tation Egen die Privatſchulen, die in allerletzter Zeit mächtig ein⸗
geſetzt atte, vorläufig ein ſtarker Halt eboten. Wir agen vorläufig,
denn E8 iſt keineswegs ausgeſchloſſen, daß man un anderen Staaten,
wo ereits Verſuche gemacht wurden, die Privatſchulen unter
drücken  . E aber nicht durchdrangen, wie In Michigan,
den Verſuch ird und, gewitzigt durch die Niederlage m
Oregon, eine Geſetzesvorlage einbringt, die, m anderer Form,
Im Grunde dasſelbe Ziel verfolgt, die Beſeitigung oder doch 2ll



nierung der Privatſchulen, insbeſondere der Rmhen 5 arrſchulen.Da die Gerichte nicht ſelten gerade auf der Form *  E—— ———————E Urde
vielleicht ein Geſetz, das der Form genügt, trotz ſeines die nter
richtsfreiheit ſtörenden, wenn auch nicht vernichtenden Charakters,als konſtitutionell Trklärt werden Nachdem das Experiment dann in
einem Staate eglückt iſt, würden natürlich bald andere Staaten
nachfolgen. edenfalls ſollten die Freunde der Privatſchulen, ſpeziedie Katholiken mit ihren blühenden Pfarrſchulen, wachſ ſein und
ſich nicht von einer verhältnismäßig leinen Anzahl amerikaniſcherHyperpatrioten, oder, agen wir lieber, einer Clique von ſkrupel
loſen Tyrannen und Hetzern ihrer Rechte berauben ſſen

Hiemit kommen wir zUum zweiten Teil unſerer Abhandlung.aben wir m dem bisher eſagten ausſchließlich oder doch faſt einzigdie öffentlichen Schulen In den Vereinigten Staaten beſprochen, ſomüſſen wir jetzt auch die Ulen einer näheren Beleuchtungunterziehen. (Fortſetzung olgt.)

Der heilige Johannes von Nepomuk.
Von Prof Dr Joſß Weißkopf, Saaz

(Fortſetzun g.
II

Am Vigiltage 3zUum 4 des heiligen Benedikt Märzalſo wurde alljährlich m der Prager Domkirche dem Johankomu das feierliche Totenamt zum Jahresgedächtniſſe gehalten.Es iſt das, wie wir oben geſehen haben  7 eben jener Mann, den
Benedikt III März 1729 heiliggeſprochen hat und den wir
als Johannes von Nepomuk!) auf unſeren Altären verehren. Die
Namensform N  V.  ohanko mag vielleicht für den erſten Anblick auffälligerſcheinen, iſt aber weiter nichts als ein Deminutivum 3 67  ohannJohann war die Wende des und Jahrhunderts als T  auf
Ame ſehr gebräuchlich nicht bloß m Böhmen, ſondern auch ander⸗
T Man braucht nuL das Namensregiſter eines beliebigen tſto
Een erkes ber jene Zeitperiode aufzuſchlagen, ſich von der
häufigen Verwendung dieſes (amens 3u überzeugen. 2 Es deutet

Nepomuk und Pomuk in gleichbedeutend, enn chon Omu bi
den Huſſitenkriegen die gebräuchlichere Namensform für as Städtchenun Südböhmen iſt Ein Elſpie einer ähnlichen Namensänderung aben wir

In nächſter. Nähe von Saaz, wo die Landgemeinde Pomeisl ihre alte Be
nennung bis eute erhalten hat, während ſie chechi Epomys etAehnliche älle ſiehe bei Fr. Stédry, SV Jan Nepomucky, Prag 1917,Vgl. auch rin 0 cit 14, beſ Anm 13 ejskal, Cit,, 20 So  —4 30 da Namensregiſter Um‚ Teile des Geſchichtswerkes von omek, Déje 18 8ta Prahy (Geſchichte der
Prag) die ahre 1378 bis 1419 umfaſſend, etwa 140 verſchiedene Johannes auf


